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29. 2. 1972 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX 1972 
über die Einführung des Umsatzsteuer

gesetzes 1972 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Da's -Bundesgesetz über die Besteuerung der 
Umsätze (Umsatzsteuergesetz 1972) tritt gleich
zeitig mit diesem Bundesgesetz in Kraft. 

Artikel II 

Aufhebung derzeit geltender bundesgesetzlicher 
Vorschriften auf dem Gebiete der Umsatzsteuer 

und der Beförderungssteu~r 

(1) Die derzeit auf dem Gebiete Ider Umsatz
und Beförderungssteuer geltenden bundesgesetz
lichen Vorschriften tr,eten unbeschadet der Be
stimmungen -des Artikels V dieses Bundesgesetzes 
außer Kraft. Insbesondere treten außer Kraft: 

1. Das Umsatzsteuergesetz 1959, BGBL 
Nr. 300/1958, in der am 31. Dezember 
1972 geltenden Fassung; 

2. das Beförderungssteuergesetz 1953, -BGBL 
Nr. 22, in ,der am 31. Dezern:ber 1972 gel
tenden Fassung; 

3. Artikel VII .Albs. 1 his 3 des Steuerände
rungsgesetzes 1949, BGBl.Nr. 132; 

4. § 2 aes Ausfuhi-förderungsgesetzes 1953, 
BGBL Nr. 119; 

5. § 72 Ahs. 3 erster Satz ,des Nationalbank
gesetzes 1955, BGBL Nr. 184, in der Fas
sung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 276/ 
1969; 

6. § 14 TP 8 und § 37 ,des Gebührengesetzes 
1957, BGBL Nr. 267, in der am 31. Dezem
her 1972 geltenden Fassung; 

7. § 4 A:bs. 1 des Privatbahnunterstützungs
gesetzes 1959, BGBL Nr. 286/1958, in der 
am 31. Dezember 1972 geltenden Fassung 
hinsichtlich der Beförderungssteuer; 

8. § 20 Abs. 2 und 3 des Schaumweinsteuer
gesetzes 1960, BGBL Nr. 247; 

9. § 30 des Tahaksteuergesetzes 1962, BGBL 
Nr.107; 

10. § 27 Abs. 3 des Glücksspielgesetzes, BGBL 
Nr. 169/1962, in ,der am 31. Dezember 
1972 geltend~n Fassung; 

11. § 3 b A'bs. 2 des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. 135/1964 in der Fassung ,des Bundes
gesetzes, BGBL Nr. 443/1969; 

12. § 15 Abs. 4 des Finanzausgleichsgesetzes 
1967, BGBL Nr. 2, inder am 31. Dezem
ber 1972 geltenden Fassung; 

13. § 28 Abs. 2 des Forschungsförderungs
gesetzes, BGBL Nr. 377/1967, inder am 
31. Dezember 1972 geltenden Fassung; 

14. § 55 Ahs. 2 des Marktordnungsgesetzes 
1967, BGBL Nr. 36/1968, in ,der am 
31. Dezember 1972 geltenden Fassung; 

15. § 7 A'bs. 2 ,des Tauernautobahn-Finanzie
rungsgesetzes, BGBL Nr.115/1969; 

16. § 20 A!hs. 2 des Weinwirtschaftsgesetzes. 
BGBL Nr. 296/1969; 

17. § 7 Abs. 2 des Pyhrn-Autolbaihn-Finanzie
rungsgesetzes, BGBL Nr. 479/1971. 

(2) Zwischenstaatliche Vereinbarungen weJ.'den 
durch dieses Bundesgesetz nicht herührt. 

Artikel III 

KnderUngen der Bundesabgabenordnung 

Die Bundesahga!benordnung, BGBL Nr. 1941 
1961, in der Fassung der Bundesgesetze BGBL 
Nr. 201/1965 und 134/1969 und der Kund
machung BGBL Nr. 141/1966 wir,d unbescha,det 
der Bestimmungen des Artikels V wie folgt ge
ändert: 

1. Die §§ 4 Achs. 2 lit. c und d, 52 letzter Satz: 
und 152 werden aufgehoben. 

2. Der § 61 hat zu lauten: 

,,§ 61. Für die Erhebung ,der Umsatzsteuer mit 
Ausnahme der Einfu'hrumsatz-steuer ist ,das. 
Finanzamt örtlich zuständig, von dessen Bereich 
aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibt. 
Geschieht ,dies vom Ausland aus, so ist das 
Finanzamt zuständig, in ,dessen Bereich der 
Unternehmer sein Unternehmen im Inland be-
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treibt und, wenn dies in den Bereidlen mehrerer 
Finanzämter gesdlieht, .das Finanzamt, in dessen 
Bereidl der Unternehmer sein Unternehmen im 
Inland vorwiegend betreibt. Hat ein Unterneh
mer, ,der sein Unternehmen vom Ausland aus 
betreibt, im Inl~.nd weder einen Wohnsitz (Sitz) 
nodl seinen gewöhnlidlen Aufenthalt 'Oder eine 
Betriebsstätte, 'So ist das Finanzamt Graz-Stadt 
örtlidl zuständig." 

3. Der § 65 hat zu lauten: 

,,§ 65. (1) Unbesdla·det der Bestimmung des 
Abs. 2 ist für die Erhebung der Kraftfahrzeug
steuer das Finanzamt, in dessen Bereidl die Zu
lassung zum Verkehr zuletzt erfolgt ist, örtlidl 
zuständig. Bei widerrechtlicher Benützung eines 

. Kraftfahrzeuges ist das Finanzamt örtlidl zu
ständig, :das als erstes· davon Kenntnis erlangt. 

(2) Im grenzüberschreitenden Verkehr mit 
nicht im Inland zugelas,senen Krafthhrzeugen 
sind die Grenzzollämter für die Erhebung der 
Kraftfahrzeugsteuer zuständig." 

4. Der erste Satz des § 73 hat zu lauten: 

"Für die Erhebung der Ahgaben vom Einkom
men, Vermögen und Umsatz und der Gewerbe
steuer (§§ 55 Ibis 61) ist das Finanzamt von dem 
Zeitpunkt an örtlidl zuständig, in dem es von 
den seine Zuständigkeit begründenden Voraus
setzungen Kenntnis erlangt." 

5. Der Abs. 1 ·des § 134 hat zu lauten: 

,,(1) Die kbgibenerklärungen für die Einkom
mensteuer, die Körperschaf.tsteuer, die Gewerbe
steuer nadl .dem Gewerbeertra;g und dem Ge
werbekapital und die Umsatzsteuer sind bis zum 
Ende des Mona:tes März jedes Jahres einzurei
chen. Diese Frist kann vom Bundesminister für 
Finanzen allgemein erstreckt wer,den." 

6. Im Abs. 2 ,des § 260 hat in der lit. c an 
.die Stelle des Wortes "Ausgleichsteuer" ,das Wort 
"Einfuhrumsatzsteuer" zu treten. 

Artikel IV 

Änderungen des Finanzstrafgesetzes 

Das Finanzstrafgesetz, BGBL Nr. 129/1958, in 
der Fa·ssung der Kundmachung BGBL Nr. 21/ 
1959 und der Bundesgesetze BGBL Nr. 92/ 
1959, 111/1960, 194/1961 und 145/1969 wird wie 
folgt geändert: 

1. § 2 hat zu lauten: 

,,§ 2. (1) Abgaben 1m Sinne dieses Artikels 
sind: 

a) die bundesredltlich geregelten öffentlichen 
Abgaben sowie die bundesredltlich geregel
ten Beiträge an. öff·entlidle Fonds und an 
Kö,rpersdlaften des öffentlidlen Rechtes, 

die nicht Gebietskörperschaften sind, so
weit diese kbgaben und Beiträge von Ab
gabenbehörden des Bundes zu erheben 
sind; 

b) die Grundsteuer und die Lohnsummen
steuer. 

(2) Nicht unter kbgahen im Sinne ,des Abs. 1 
fallen: 

a) die Stempel- und Rechtsgebühren, die Kon
sulargebühren und die Kraftfahrzeugsteuer; 

b) der Importausgleidl nach dem Marktord
nungsgesetz 1967, BGBL Nr. 36/1968. 

(3) Monopole im Sinne dieses Artikels sind 
das Branntweinmonopol, das Salzmonopol und 
das Tabakmonopol." 

2. § 25 und seine übersdlrift haben zu lauten: 

"A b s ehe n von der S t r a f e; Ver w a r
nu ng. 

§ 25. (1) Die Finanzstrafbehörde kann von der 
Durdlführung eines Finanzstrafverfahrens und 
von ,der Verhängung einer Strafe absehen, wenn 
das Vel'schulden des Tiiters geringfügig ,ist und 
die Tat keine oder nur unbedeutende Folgen 
nadl sidl gezogen hat. Sie kann jedoch dem Täter 
mit Bescheid .eine Verwarnung erteilen, wenn 
dies geboten ist, um ihn von weiteren Finanz
vergehen abzuhalten. 

(2) Unter den im Albs. 1 angeführten Voraus
setzungen können die Behörden und Ämter der 
Bundesfinanzverwaltung von der Erstattung einer 
Anzeige (§ 80) absehen." 

3. Im § 33 Albs. 1 wird folgender Satz ange
fügt: 

"Das Bewirken einer ungeredltfertigten Ab
gabengutschrift ist dem Bewirken einer Abgaben
verkürzung gleidllJuhalten." 

4. Nadl § 33 wir·d folgender § 33 a eingefügt: 

,,§ 33 a. (1) Der Abgabenhinterziehung madlt 
sic..~ auch sdluldig, wer zu seinem oder eines 
anderen Vorteil als kbgabepflimtiger oder bei 
Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Ab
gabepflidltigen wider besseres Wissen eine kb
ga'henverkürzung (§ 33 Abs. 1 lit. b) dadurdl 
bewirkt, daß er die Verpflidltung zur A<bgabe 
von Voranmeldungen (§ 21 ·des Umsatzsteuer
gesetzes 1972) verletzt. § 33 Abs. 1 letzter Satz 
gilt entspredlend. 

(2) Diekbgaibenhinterziehung wird nach den 
Bestimmungen des § 33 Albs. 3 geahndet." 

5. § 34 Abs. 1 ha;t zu lauten: 

,,§ 34. (1) Der fahrlilssigen Abgabenverkürzung 
macht sich sdluldig 

a) wer zu seinem oder eines anderen Vorteil 
als Abgabepflidltiger oder zum Steuerabzug 
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Verpfliehteter oder hei Wahrnehmung der 
Angelegenheiten solcher Personen fahrläs
s1g eine Abgabenverkürzung der im § 33 
Abs. 1 bezeichneten Art dadurch bewirkt, 
daß er eine abgabenrechtliche Anz'eige-, 
Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht ver
letzt; 

b) wer fahrlässig eine Abgabenverkürzung 
'dadurch bewirkt, daß er Sachen, für die 
eine Abga:bellibegünstigung gewährt wUl1de, 
zu einem anderen als jenem Zweck ver
wendet, der für die Ahgabellibegünstigung 
zur Bedingung gemacht war, und es zum 
eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines 
anderen unterläßt, dies ,dem Finanzamt vor 
,der anderweitigen Verwendung anzuzei
g,en." 

6. § 48 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 lit. a und b haben zu lauten: 
"a) wer Abgaben, die nicht bescheidmäßig fest

zusetzen sind, oder wer, ohne hiedurchden 
Tatbestand des § 33 a zu erfüllen, Voraus
zahlungen an Umsa'tzsteuer nicht'spätestens 
am fünften Tag nach Fälligkeit entrichtet 
oder abführt, es sei ,denn, daß der Zah
lungs(Abfuhr)pflichtige bis zu ,diesem Zeit
punkt die Höhe des geschuldeten Betrages 
bekanntgrbt; im übrigen ist die Versäu
mung eines Zahlungstermines für sich allein 
nicht strafbar; 

b) wer, ohne hiedurch den Tatbestand des 
§ 33 a zu erfüllen, durch Abgabe unrich
tiger Voranmeldungen (§ 21 des Umsatz
steuergesetzes 1972) ungerechtfertigte Ab
ga'benguttschriften geltend macht;" 

ob) Die bisherigen lit. b, e und d erhalten die 
Bezeichnung e, d und e. 

e) Abs. 2 h~t zu lauten: 

,,(2) Die Finanzol'dnungswidrigkeit wird in den 
Fällen des Abs. 1 lit. e und e mit einer Geld
strafe bis zu 20.000 S, in den Fällen des Abs. 1 
lit. a, b undd mit einer Geldstraf.e :bis zu 
50.000 S -geahndet. In ,den Fällen ,des Albs. 1 lit. a 
und b beträgt das Höchstausmaß der Geldstrafe 
ein Viel'tel ,des nicht oder verspätet entrichteten 
oder abgeführten Abga'benbetrages oder der gel
tend gemachten Abgabengutschrif,t, wenn diese 
200.000 S übersteigen." 

d) Im Abs. 3 tritt an die Stelle des Zitates 
"Abs. llrt. e" das Zitat "Ahs. llit. ,d". 

7. § 53 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 lit. ehat zu lauten: 

"e)der Finanzvergehen, die die Verkehrsteu
ern betreffen." 

b) Abs. 3 erster Satz hat zu lauten: 

,,(3) Im Abs. 1 lit. e tritt an die Stelle des 
Wertbetrages von 200.000 S der Wertbenrag von 
150.000 S in den Fällen ,der Hinterziehung (§§ 33 
und 33 a) und der fahrlässigen Verkürzung (§ 34) 
der veranla;gten Abgaben vom Einkommen oder 
vom Vermögen, der Gewerbesteuer (mit Aus
nahme ,der Lohnsummensteuer) oder ,der Um
satzsteuer. " 

8: § 54 hat zu lauten: 

,,§ 54. Im Strafverfahred wegen Finanzver
gehen, die Abgaben der im § 53 Abs. 3 bezeich
neten Art betreffen, darf, soweit es sich um ein 
verwaltungsbehördliches Finanzstrafverfahren 
handelt, die mündliChe Verhandlung, soweit es 
sich um ein gerichtliches Finanzstrafverfahren 
handelt, die Hauptverhandlung er'st durchgeführt 
werden, wenn das Ergebnis der rechtskräftigen 
endgültigen Abgabenfestsetzung (§ 53 Ahs. 4 
Et. a) für den Zeitraum vodiegt, ,den die straf
bare Tat betrifft." 

9. Im § 55 Abs. 2 tritt an die Stelle des Zitates 
,,§ 48 Abs. 1 lit. a" das Zitat ,,§ 48 Abs. 1 Ht. a 
und h". 

10. § 58 Abs. 1 lit. a hat zu lauten: 

"a) für Finanzvergehen, die bei oder im Zu
sammenhang mit der Ein-, Aus- oder 
Durchfuhr von Waren :begangen werden, 
und für Finanzvergehen, ,durch welche sonst 
Abga1benvorschriften, deren Handhabung 
der Zollverwaltung oder ihren Organen 
oder der Zollwache obliegt, verletzt wer
den, die im § 11 Ahs. 1 des Bundesgesetzes 
vom 6. Juli 1954, BGBL Nr. 149, über den 
Aufbau der Abgabenverwaltung des Bun
des, -genannten Zollämter, wenn diese 
Finanzvergehen im Bereich der diesen Zoll
ämtern übergeor,dneten' Finanzlandesdirek
tionen begangen oder entdeckt worden 
sind;" 

11. § 146 hat zu lauten: 

,,§ 146. (1) Unter der Voraussetzung des § 58 
Abs. 1 lit. g können die dort genannten Zoll
ämter bei geringfügigen Finanzvergehen auf 
Grund eines Geständnisses durch Strafverfügung 
Geldstrafen nach Maßgabe der Strafsätze der 
§§ 33 bis 37, 44 bis 46 und 48, jedoch nur his 
zu einem Höchstausmaß von 4000 S verhängen 
und, soweit dies in den §§ 35, 37, 44 und 46 
vorgesehen ist, den Verfall aussprechen (verein
fachte Strafverfügung). Gegen diese Strafver
fügung ist ein Einspruch unzulässig. Eine solche 
Strafv~rfügung darf nur erlassen werden, wenn 
sich der Beschuldigte nach Bekanntgabe der in 
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. Aussicht genommenen Strafe und nach Beleh
rung, daß ein Einspruch unzulässig sei, mit der 
Erlassung der vereinfachten Strafverfügung ein
verstanden erklärt. 

(2) Als geringfügige Finanzvergehen ,gelten: 

a) Finanzordnungswidrigkeiten, ausgenommen 
solche im Zusammenhang mit der Ein-, 
Aus- oder Durchfuhr von \Varen, wenn der 
'V\ert ,dieser Waren 10.000 S übersteigt, 

Artikel VI 

Ändemngen auf dem Gebiete der Einkommen
steuer 

1. Das Einkommensteuergesetz 1967, BGBl. 
Nr. 268, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBl. Nr. 9/1969, 194/1969, 9/1970, 370/1970, 
228/1971, 370/1971 und 460/1971 wird wie folgt 
geändert: 

b) die Finanzvergehen nach den §§ 33 bis 37,' a)Im § 6 Abs. 1 sind nach der Z. 9 folgende 
§ 44 Abs. 1 lrt. c, §§ 45 und 46, ,wenn der Bestimmungen einzufügen: 
.strafbestimmende Wer-tbetrag oder die ,,10. Der Vorsteuerbetrag nach § ·12 Abs. 1 
Summe der strafbestimmenden Wert- des Umsatzsteuergesetzes 1972 gehört, soweit cl' 
'beträge (§ 53 Abs. 1 Jit. e) 2000 S nicht bei der Umsatzsteuer abgezogen werden kann, 
übersteigt." nicht zu den Anschaffungs- oder Herstellungs-

12. § 251 A'bs. 2 erster Halbsatz hat zu lauten: 

,,(2) Zu ,den Abgabenverfahren im Sinne des 
ersten Absatzes zählen auch Verfahren wegen 
Stempel- und Rechtsgebühren, Konsulargebüh
ren, Kraftfahrzeugsteuer, Grundsteuer und Lohn
summen steuer ;" 

Artikel V 

Anwendung derzeit geltender bundcsgesetzllcher 
Vorschriften auf dem Gebiete der Umsatzsteu:!l', 
der Beförderungssteuer und des Finanzstraf-

kosten des Wirtschaftsgutes, auf dessen Anschaf
fung oder Herstellung er entfällt. Die Anschaf
fungs- oder Herstellungskosten bleiben jedoch 
unberührt, wenn der Vorsteuerabzug nach § 12' 
Aos. 10 und 11 des Umsatzsteuergesetzes 1972 
berichtigt wird; in diesem Falle sind, sofern eine 
Forderung im Sinne der Z. 11 nicht mehr besteht, 
die Mehrbeträge als Betriebseinnahmen und die 
Minderbeträge als Betriebsausgaben zu behan-
deln. 

11. Der Vorsteuerbetrag nach § 12 Abs.· 1 
des Umsatzsteuergesetzes 1972 ist, soweit er bei 
der Umsatzsteuer abgezogen werden kann, :l1s 
Fcrderuns auszuweiseli." 

rechtes b) Im § 9 Abs. 1 Z. 6 .ist nach Iit. d als eigener 

(1) Die derzeit auf dem Gebiete der Umsatz- Absatz einzufügen: 

und Beförderungssteuer geltenden bundesgesetz
lichen Vorschriftcnsind auf Lieferungen, son
stige Leistungen, den Eig,enverbrauch, vergü
tungsfähige Vorgänge und Beförderungen, wenn 
diese Vorgänge vordem 1. Jänner 1973 bewirkt 
worden sind, sowie auf die Einfuhr von Waren, 
bei weldler ,der für die Anwendung' der zol1-
tarifarischen Bestimmungen maßgebende Zeit
punkt gemäß § 6 des Zollgesetzes 1955, BGBl. 
Nr. 129, vor dem 1. Jänner 1973 liegt, weiter
hin anzuwenden. 

(2) In d~e nach § 21 Abs. 1 des Umsa;tzsteuer
gesetzes 1972 .a!bzugebende Voranmeldungsind 
auch jene Umsatz~ und Beförderungs~teuer
beträ'Jge aufzunehmen, ,die auf Vorgänge entfal
len, die vor dem 1. Jänner 1973 bewirkt worden 
sind. ' 

(3) Auf Finanzvergehen betreffend die Beför
derungssteuer ist unabhängig vom Zeitpunkt 
ihrer Begehung das Finanzstrafgesetz in ;der bis 
zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gelten
den Fassung wei,terhin anzuwenden. Dasselbe gilt 
für Verletzungen der Geheimhaltl.lngspflicht be
treffend ,die in Stempelmarken zu entrichtende 
Beförderungssteuer. 

"Die Bestimmungen. des § 6 Abs. 1 Z. 10 
gelten sinngemäß." 

2. Soweit eine Entlastung des zum 31. Dezem
ber 1972 im Betriebsvermögen enthaltenen Vor
ratsvermögens gemäß § 26 des Umsatzsteuer
gesetzes 1972 in Anspruch genommen wird, ist 
eine Neubewertung des Vorratsvermögens zum 
1. Jänner 1973 durchzuführen. Dabei sind die 
zum 31. Dezember 1972 maßgebenden Buch
werte um den Vorsteuerbetrag gemäß § 26 des 
Umsatzsteuergesetzes 1972 zu kürzen. Die 
gekürzten Beträge gelten als Teilwerte ~m Sinne 
des § 6 Abs. 1 Z. 2 des Einkommensteuer
gesetzes 1967. Der Vorsteuerbetrag ist zum 
1. Jänner 1973 als Förderung an das Finanzamt 
auszuwelsen. 

3. Die Umsatzsteuer für den Selbstverbrauch 
nach § 27 des Umsatzsteuergesetzes 1972 gehört 
zu deri Ansduffungs- oder Herstellungskosten 
des \V<irtschaftsgutes, auf dessen Selbstverbrauch 
sie en tfäll t. . 
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Artikel VII 2. Die in Z. 1 angeführten Steuersätze sind 

Maßnahmen auf dem Gebiete des Bewertungs- auf Tabakwaren anzuwenden, für welche die 
Tabaksteuerschuld nach dem Inkrafttreten dieses redltes 

1. Soweit von Betrieben, die im Sinne des 
§ 65 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes 1955 (Bewer
tungsgesetz 1955, BGBL Nr. 148/1955, ,in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 145/1963, 
181/1965 und 172/1971) regelmäßig jährliche Ab
schlüsse auf den Schluß des Kalenderjahres 
machen, eine Entlastung des zum 31. Dezember 
1972 im Betriebsvermögen enthaltenen Vorrats
vermögens gemäß § 26 des Umsatzsteuergesetzes 
1972 in Anspruch genommen wird, ist dies bei 
der Feststellung des Einheitswertes des Betriebs
vermögens zum 1. Jänner 1973, soweit die Vor
aussetzungen des § 21 des Bewertungsgesetzes 
1955 gegeben sind, zu berücksichtigen. Die zum 
Abschlußzeitpunkt maßgebenden Werte sind für 
diese Betriebe abweichend von § 65 Abs. 4 des 
Bewertungsgesetzes i 955 um den Vorsteuerbetrag 
gemäß § 26 des Umsatzsteuergesetzes 1972 zu 
kürzen. Dieser Vorsteuerbetrag list zum 1. Jän
ner 1973 als Forderung an das Finanzamt auszu
weIsen. 

2. Auf Betriebe, die gemäß § 65 Abs. 3 des 
Bewertungsgesetzes 1955 regelmäßig Absdllüsse 
auf einen vom Schluß des Kalenderjahres abwei
chenden Zeitpunkt vornehmen und den Sdlluß 
des Wirtschaftsjahres, das dem Feststellungszeit
punkt vorangeht, dem Einheitswert zugrunde 
legen, ist Z. 1 nicht anzuwenden. 

Artikel VIII 

Befreiung von den Stempel- und Rechtsgebühren 

Zusätze oder Nachträge, die ausschließlidl aus 
Gründen der Änderung der umsatzsteuerlichen 
Belastung zu bereits vor dem 31. Dezember 
1972 abgeschlossenen Verträgen beurkundet wer
den, sind von den Stempel- und Redltsgebühren 
befreit. 

Artikel IX 

Änderungen des Tabaksteuergesetzes 

1. Das Tabaksteuergesetz 1962, BGBL Nr. 107, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 4041 
1967, 44/1968 und 302/1968 wird wie folgt geän
dert: 

§ 2 Abs. 1 hat zu lauten: 

Bundesgesetzes entsteht. 

Artikel X 

Maßnahmen zur Zwischenfinanzierung der Vor
ratsentlastung 

1. Zur Zwischenfinanzierung der Vorratsent
lastung wird der Bundesminister für Finanzen 
ermächtigt, Anleihen, Darlehen und sonstige Kre
dite bei ,inländischen und ausländischen Gläu
bigern bis zu einem Gesamtbetrag von 10 Mil
liarden Schilling zu den im Artikel VI Abs. 1 
Z. 1. lit. b bis d des Bundesfinanzgesetzes für 
das Jahr 1972 enthaltenen Bedingungen aufzu
nehmen. 

2. Die Erlöse aus den nach diesem Bundes
gesetz durchgeführten Kreditoperationen sind ,im 
Entwurf des Bundesvoransc.1-tlages in der ordent
lichen Gebarung zu veranschlagen. 

3. Die SchuldverpfIichtungen aus den nach 
diesem Bundesgesetz durchgeführten Kreditope
rationen sind bis spätestens 1977 zu tilgen. 

4. Die nach Abstattung der Vorratsentlastung 
verbleibenden Erlöse aus der Selbstverbrauch
steuer sind für die Tilgung und Zinsen der nach 
diesem Bundesgesetz entstandenen Schuldver
pflichtungen zweckgebunden. 

5. Der Bundesminister für Finanzen wird wei
ters ermächtigt, die gemäß Z. 1 entstandenen 
Verpflichtungen durch Hinausschieben der Fäl
ligkeit bei sonst unveränderten Bedingungen zu 
prolongieren oder auch zur Erstreckung der Til
gungsverpflichtungen zu konvertieren, wobei der 
gemäß Z. 3 festgesetzte Zeitpunkt nicht über
schritten werden darf. 

Durch diese Kreditoperatlionen darf der jewei
lige Stand der Verpflichtungen den gemäß Z. 1 
festgelegten Gesamtbetrag und, im Falle der Kon
version, die gemäß Z. 1 sich ergebende Gesamt
belastung nicht übersteigen. 

6. Die Verrechnung aus emer Prolongation 
oder Konversion gemäß Z. 5 hat in der Anle· 
hensgebarung zu erfolgen. 

Artikel XI 
,,(1) Die Tabaksteuer 1st vom Verkaufspreis 

der Tabakwaren zu berechnen und beträgt Änderungen auf dem Gebiete des Zivilrechtes 

a) für Zigaretten 56°/0; 1. Umstellung langfristiger Verträge 
b) für Rauchtabak, der auf eine Breite von Beruht eine Leistung auf einem Vertrag, der 

weniger als 1'4 mm zerkleinert ,ist (Fein-· vor dem 1. Juli 1972 geschlossen worden ist, 
schnitt), und für Raudltabak, der mehr als und hat sidl die umsatzsteuerIiche Belastung der 
50 Gewichtsprozent Feinschnitt enthält, Leistung nach dem Umsatz~teuergesetz 1972 für 
48%; einen Vertragsteil nicht unerheblich erhöht oder 

c) für andere Tabakwaren 350/0." vermindert, so kann ,im ersten Fall der Leistende, 
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im zweiten Fall der Empfänger der Leistung 
einen angemessenen Ausgleich verlangen; dies 
gilt nicht, soweit die Vertragsteile etwas anderes 
vereinbart haben. 

2. Bestandrechtliche Sondervorschriften 
Der Bestandgeber ist berechtigt, dem Bestand

nehmer die vom Bestand~ins zu entrichtende 
Umsatzsteuer anzurechnen. Die nach den Bestim
mungen des § 12 des Umsatzsteuergesetzes 1972 
abziehbaren Vorsteuerbeträge gehören jedoch 
weder zu den dem Bestandnehmer auf rechen
baren Betriebskosten oder sonstigen Auslagen, 
noch zu den in einer zw~schen dem Bestand
geber und dem Bestandnehmer gebotenen Ab
rechnung anrechenbaren Auslagen. Das gleiche 

Artikel XII 

Inkrafttreten 

Dieses Bundesgesetz tntt mit 1. Jänner 1973 
in Kraft. 

Artikel XIII 

Vollziehung 

(1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist unbeschadet des Abs. 3 der Bundesmin1ster 
für F,inanzen betraut. 

(2) Mit der Vollziehung der Artikel IV und V 
Abs. 3 ist auch der Bundes~nister für Justiz 
betraut. 

gilt für Nutzungsverträge über Wohnungen, (3) Mit der Vollziehung des Arcikels XI ist 
Geschäftsräume und andere Räumlichkeiten. I der Bundesminister für Justiz betraut. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeine Bemerkungen 

Die Einführung des Umsatzsteuergesetzes 1972 
in asterreich hat nicht nur eine Neugestaltung 
des gesamten Umsatz- und Beförderungssteuer
rechtes zur Folge, sondern macht auch Knderun
gen auf einigep. anderen Rechtsgebieten erforder
lich. Die Notwendigkeit dieser Knderungen ist 
einerseits auf die besondere Wirkungsweise der 
Mehrwertsteuer - vor allem was den Vorsteuer
abzug anbetr,ifft - zurückzuführen, anderer
seits darauf, daß verschiedene gesetzliche Best;im
mungen mit den Vorschriften des Umsatzsteuer
gesetzes 1972 in Einklang gebracht werden müs
sen. Zweck dieses Bundesgesetzes ist es, diesen 
Anpassungserfordernissen Rechnung zu tragen 
und die notwendigen Gesetzesänderungen, die 
sich insbesondere auf das Gebiet der Bundes
abgabenordnung, der Einkommensteuer, des 
Finanzstrafrechtes und des Ziv'ilrechtes erstrek
ken, zusammenzufassen. ' 

II. Begründung der einzelnen Vorschriften 

Zu Artikel I: 

Diese Bestimmung weist auf das gleichzeitige 
Inkrafttreten des Umsatzsteuergesetzes 1972 hin. 

Zu Artikel 11: 

Diese Bestimmung regelt das Außerkrafttreten 
von derzeit geltenden Rechtsvorschriften auf 
dem Gebiete der Umsatz- und Beförderungs
steuer. 

Zu Artikel III: 

Die Einführung des Umsatzsteuergesetzes 1972 
erfordert die Anpassung einzelner Best!immun
gen der Bundesabgabenordnung an die geänderte 
Rechtslage. So tragen die Knderungen in den 
§§ 4 Abs. 2 lit. d, 65, 73 erster Satz und 134 
Abs. 1 dem Wegfall der Beförderungssteuer, die 
nunmehr ,in das System der Umsatzsteuer einbe
zogen ist, Rechnung. Ein besonderes Vergütungs
verfahren, wie es nach bi~herigem Recht zur Ent
lastung von Ausfuhren und bestimmter anderer 
Umsätze von der Umsatzsteuer durchzuführen 
wir, . sieht das Umsatzsteuergesetz 1972 nicht 

vor. Dies macht den § 52 letzter Satz (sachliche 
Zuständigkeit für Umsatzsteuervergütungen), den 
§ 61 Abs. 2 (örtliche Zuständigkeit für Umsatz
steuervergütungen) sowie den § 152 (Vergütungs
prüfung) entbehrlich. Die Aufhebung des § 4 
Abs. 2 lit. c erfolgt im Hinblick auf die durch 
§ 19 des Umsatzsteuergesetzes 1972 getroffene 
Regelung über die Entstehung der Steuerschuld. 
Die Zuständigkeitsvorschrift des § 61 bezi\!ht 
sich nur auf die Umsatzsteuer von Lieferungen, 
sonstigen Leistungen oder Eigenverbrauch: Nach 
neuem Recht unterliegt aber auch der Selbst
verbrauch der Umsatzsteuer. Weiters ist auf die 
Umsatzsteuer, die auf Grund einer ausgestellten 
Rechnung gemäß § 11 Abs. 14 in Verbindung 
mit § 19 Abs. 3 des Umsatzsteuergesetzes 1972 
geschuldet wird, Bedacht zu nehmen. Der Ent
wurf trägt diesen Knderungen durch die 
Umschreibung "Umsatzsteuer mit Ausnahme der 
Einfuhrumsatzsteuer" Rechnung. Die örtlidle 
Zuständigkeit für die Besteuerung ausländischer 
Unternehmer kommt nach geltendem Recht dem 
Finanzamt zu, ,in dessen Bereich das Unter
nehmen im Inland ganz oder vorwiegend betrie
ben wird. Nun wird aber die Feststellung des 
örtlich zuständigen Finanzamtes bei der im § 20 
Abs. 5 des Umsatzsteuergesetzes 1972 vorgesehe
nen Veranlagung ausländischer Beförderungs
unternehmer nach obigem Kriterium ,in der Regel 
auf kaum lösbare Schwierigkeiten stoßen. Dem 
kann nur durch eine Sammelkompetenz abgehol
fen werden. Auch aus der Vorschrift des § 24 
Abs. 4 des Umsatzsteuergesetzes 1972 ergibt sich 
die Notwendigkeit, die örtliche Zuständigkeit zu 
konzentrieren. Dem für die Umsatzsteuer Haf
tenden muß für Zwecke der Abfuhr das Finanz
amt bekannt sein, das für den ausländischen 
Unternehmer zuständig ,ist. Eine uneinheiüiche 
Vorgangsweise würde auch die nachfolgende Ver
anlagung des ausländischen Unternehmers, bei 
der die abgeführten Beträge auf die Steuerschuld 
anzurechnen sind, wes.entlich erschweren. In 
Anlehnung an § 24 Abs. 4 des Umsatzsteuer
gesetzes 1972 wird für jene ausländischen Unter
nehmer eine Sammelkompetenz vorgesehen, die 
im Inland weder einen Wohnsitz (Sitz), den 
gewöhnlichen Aufenthalt oder eine Betr,iebsstätte 
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haben. Das Finanzamt Graz-Stadt, dem aus Grün
den der Zweckmäßigkeit die Sammelkompetenz 
übertragen werden soll, ,ist nach den §§ 3 und 5 
des Bundesgesetzes über den Aufbau der Abga
benverwaltung des Bundes, BGBl. Nr. 149/1954, 
für die Umsatzbesteuerung sachlidl zuständig, 
auch wenn das Unternehmen in der Rechtsform 
einer juristischen Person betrlieben wird. Es 
bedarf daher keiner Knderung der geltenden 
Vorschriften über die sachliche Zuständigkeit. 
Schließlich wird im § 260 Abs. 2 Et. c die durch 
die Terminologie des Umsatzsteuergesetzes 1972 
(§ 1 Abs. 1 Z. 3) überholte Bezeichnung "Aus
gleidlsteuer" durch den Ausdrudt "Einfuhr
umsatzsteuer" ersetzt. Hinsichtlich des Rechts
überganges ist zu erwähnen, daß die Bestimmun
gen des Artikels V über die Weiteranwendung 
bisheriger Rechtsvorschriften auch für die auf
gehobenen bzw. geänderten Vorso111"iften der 
Bundesabgabenordnung gelten. 

Zu Artikel IV: 

~ie Ji.nderungen des Finanzstrafgesetzes sollen 
sich unbeschadet einer weitergehenden Reform, 
die für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen ist, 
in der Hauptsache auf jene Bestimmungen 
besdlränken,clie der neuen, durch die Einfüh
rung des Umsatzsteuergesetzes 1972 geschaffenen 
Rechtslage angepaßt werden müssen. Finanz
strafreo1.tlich von Bedeutung ist diese neue 
Rechtslage insbesondere wegen der Möglichkeit 
des Abzuges von Vorsteuerbeträgen (§ 12 des 
Umsatzsteuergesetzes 1972), der sich daraus 
allenfalls ergebenden Gutschriften und wegen der 
allgemeinen Verpflichtung zur Abgabe von Vor-

(Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug) entsprechend, 
die Abgabe von Voranmeldungen als Regelfall 
an; dies deswegen, weil aus der Höhe der ent
richteten Zahllast allein keinerlei Schlüsse auf die 
Höhe der getätigten Umsätze und der geltend 
gemachten Vorsteuer gezogen werden können, 
die Voranmeldung daher zu Kontrollzwecken 
notwendig ist. Folgerichtigmiißte die Verletzung 
der abgabenrec.~tlichen Offenlegungs- und Wahr
heitspflicht durch Abgabe unrichtiger Voranmel
dungen in Verbindung mit der nicht vollständi
gen Entl'ichtung der Vorauszahlungen (nicht 
bescheidmäßig festzusetzender Abgaben) bei Vor
satz dem Tatbestand der Abgabenhinterziehung 
(§ 33 des Finanzstrafgesetzes), bei bloßer Fahr
lässigkeit dem Tatbestand der fahrlässigen Abga
benverkürzung (§ 34 des Finanzstrafgesetzes) 
unterstellt ,,{erden. 

Nun erscheint es zwar unter Berücksichtigung 
der künftig im Hinblick auf die Geltendmachung 
des Vorsteuerabzuges ungleich größeren Bedeu
tung der Voranmeldungen durchaus gerechtfer
tigt, die Verletzung der Offenlegungs- und Wahr
heitspflicht schon im Vorauszahlungsstadium 
unter strenge Strafdrohung zu stellen, wenn der 
Täter w i cl erb e s s e res W iss e n die für 
den Bestand und den Umfang der Abgabepflicht 
bedeutsamen Umstände zu seinem Vorteil unrich
tig offengelegt und damit entweder zu wenig 
Umsatzsteuervorauszahlungen entrichtet oder 
sogar - durch Geltendmachung zu hoher Vor
steuerabzüge - in betrügerischer Weise die Aus
zahlung eines Guthabens erreic.~t hat. Solche 
verhältnismäßig seltenen Sachverhalte von beson
derem Unrechts gehalt sollen im neuen § 33 a 
zu einem mözlichst frühen Zeitpunkt unter der 

anmeldungen (§ 21 des UmsatzsteuerBg~~~tdzes für Abgabenhinterziehung vorgesehenen Straf-
1972) sowie wegen des Wegfalles der e.or e- drohung erfaßt werden. Hiefür besteht aber 
rungssteuer (Art. II). I kein Anlaß, wenn der Täter nur mit b e d i n g-

I t e m Vor s atz oder f a h r I ä s s i g gehandelt 
i hat. Diese Fälle sollen weiterhin als Finanzord-z. 2 bis 6: 

hl 
. d lb nungswiclrigkeitea erfaßt werden. Die notwen-

t Umsatzsteuervorausza ungen sm Se st- dige Abgrenzung soll durch die Neufassung des 
cemessungsabgaben (§ 201 der Bundesabgaben- § 34 Abs. 1 und des § 48 Abs. 1 lit. a und b 
ordnun?,), Umsatzsteuervoranmeldungen Abga- gewährleistet sein. Es ergibt sich demnach fol
benerklarungen (§ 21 Abs. 3 des umsatzsteuer-I gende ,Rechtslage: Werden unrichtige Ja h r e s
gesetzes ~ 972 und. § 119 der Bunclesab.gabenord- s t e u e r e r k 1 ä run gen abgegeben, so fällt ein 
nung) ml~ den sl.ch. daraus - auch in finanz-I solc.~es Verhalten bei Vorsatz unter den Tat
strafrechthc~er ~m~lcht :- ergebenden Konse- I bestand der Abgabenhinterziehung (§ 33 Abs. 1 
quenzen; dlesbezugl~ch ;:lrd durch das Un:s~tz- lit. a), bei Fahrlässigkeit unter den Tatbestand 
steuergesetz 1972 .keme Knderung des derzemgen der fahrlässigen Abgabenverkürzung (§ 34 Abs. 1 
Red1tszustandes emtreten. Et. a). \'Verden unrichtige Vor a n m eId u n-

Nun sicht das geltende Umsatzsteuergesetz die ,g e n abgegeben, so stellt dieses Verhalten nur 
Abgabe von Voranmeldungen nur für Ausnahme- dann eine Abgabenhinterziehurtg (§ 33 a) dar; 
fälle vor, mit der finanzstrafrechtLichen Folge, I wenn der Täter w i der be s se res \Y1 iss e n 
daß die nicht vollständige oder nicht zeitgerechte gehandelt hat; handelte der Täter hingegen mit 
Entrichtung der Vorauszahlungen in der Regel be cl in g t e m Vorsatz oder nur fa h r I ä s s.j g, 
nur als Finanzordnungswidrigkeit (§ 48 Abs. 1 kommt nur eine Bestrafung wegen f,inanzord
lit. a des Finanzstrafgesetzes) strafbar ist. § 21 nungswidrigkeit nach § 48 Abs. 1 in Betracht. 
deo Umsatzsteuergesetzes 1972 hingegen ordnet, Die Möglichkeit, ungerechtfertigte Abgabengut
den Bedürfnissen des Mehrwertsteuersystems schriften geltend Z!-l machen, verlangt deren tat-
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bestandsmäßige Erfassung in den §§ 33 und 33 a 
(jeweils Abs. 1 letzter Satz) und im neuen § 48 
Abs. 1 Et. b. 

Im § 48 Abs. 1 Et. ades Finanzstrafgesetzes 
soll in Hinkunft die Erlangung von Straffreiheit 
dadurch erleichtert werden, daß auf die bisher 
- neben der Bekanntgabe der Höhe der geschul
deten Abgaben - geforderte Bekanntgabe der 
Gründe der ni~~ht zeitgerechten Entrichtung ver
zimtet wird. 

Im Begutachtungsverfahren wurde der 
Wunsch geäußert, ,im Hinblick auf die durdl die 
Einführung der Mehrwertsteuer zu erwartenden 
Umstellungssdlwierigkeiten gesetzlidl anzuord
nen, daß für einen Zeitraum von etwa drei Jah
ren solche im Zusammenhang mit der Umsatz
steuer begangene Finanzvergehen, bei welchen 
der Täter bloß fahrlässig gehandelt hat, nicht 
bestraft werden. Einer solchen Anordnung wird 
es nicht bedürfen. § 9 des Finanzstrafgesetzes 
sieht vor, daß dem Täter eines Finanzvergehens 
weder Vorsatz nom Fahrlässigkeit zugerechnet 
wird, wenn ;ihm bei der Tat ein entschuldbarer 
Irrtum unterlief, der ihn das Vergehen oder das 
dariIl Eegende Unrecht nidlt erkennen ließ. Feh
ler, die bei der Handhabung der neuen umsatz
steuerredltlichen Bestimmungen unterlaufen und 
auc.~ bei Anwendung der zumutbaren Sorgfalt 
nicht vermieden werden konnten, werden somit 
schon nac'h geltendem Recht nicht zu einer 
Bestrafung wegen eines FÜlanzvergehens führen 
können. Eine zeitweilige Straflosigkeit auch für 
vermeidbare Fehler vorzusehen, würde eine 
systemwidI'ige Bevorzugung von F,inanzvergehen 
auf dem Gebiet der Umsatzsteuer bedeuten und 
nicht gerechtfertigt sein. Aus Anlaß der Einfüh
rung des Umsatzsteuergesetzes 1972 und der 
bezughabenden. Knderungen des Finanzstraf
gesetzes soll jedodl der Finanzverwaltung durch 
eine Knderung des § 25 des Finanzstrafgesetzes 
über die Verwarnung die Möglichkeit gegeben 
werden, bei Finanzvergehen geringen Unrechts
gehaltes von der Du~chführung eines Finanz
strafverfahrens überhaupt abzusehen. Nur für 
den Fall der erforderlichen spezialpräventiven 
Wirkung auf den Täter soll die Behörde auch 
in diesen Fällen eine Verwarnung, welche keine 
Strafe ist, erteilen können. 

Z. 10 und 11: 

Handhabung die Zollverwaltung zuständig ist; 
hiebei sollen ,insbesondere Verstöße gegen § 21 
Abs. 9 des Umsatzsteuergesetzes 1972 erfaßt 
werden. Handelt es sich dabei um Finanzvergehen 
geringeren Unrechtsgehaltes, so soll auch deren 
Ahndung im Wege der vereinfachten Strafver
fügung dUrdl die Grenzzollämter ermöglicht 
werden, weshalb ·im § 146 Abs. 1 des Finanz
strafgesetzes die F,inanzvergehen nam den §§ 33 
und 34 des Finanzstrafgeserzes ausdrücklich 
genannt werden; im Abs. 2 wird der 'Anwen
dungsbereidl der vereinfachten Strafverfügung 
entsprechend erweitert. Die Knderung des § 146 
des Finanzstrafgesetzes wird weiters zum Anlaß 
genommen, die durch den Zeitablauf überholten 
Wertgrenzen den derzeitigen Verhältnissen ent
sprechend zu erhöhen; damit wird ermöglicht~ 
daß der sowohl im Interesse der Parteien als 
ludl der Behörden liegende Abschluß eines 
Finanzstrafverfahrens durch vereinfachte Straf
verfügung im weiteren Umfang als bisher erfol
gen kann. 

z. 1, 7, 8, 9 und 12: 

Die Knderungen der §§ 2, 53, 54 und 251 des 
Finanzstrafgesetzes sind durch den Wegfall der 
Beförderungssteuer, die Anderung des § 55 Abs. 2 
durch den neuen § 48 Abs. 1 Et. b erforderlich. 
§ 2 des Finanzstrafgesetzes erfährt überdies eine 
Richtigstellung gemäß der geltenden Rechtslage: 
Bei den bisher ,im Abs. 1 besonders angeführten ' 
"Zuschlägen" handelt es sich entweder um Abga
Gen oder um Beiträge, sodaß ihre besondere 
Erwähnung entfallen konnte. Der Wortlaut des 
Abs. 2 l~t. h ist mit dem Gültigkeitsablauf der 
dort genannten drei Wirtsmaftsgesetze überholt. 
An ihre Stelle ist das Marktordnungsgesetz mit 
seinen Importausgleid1engetretlen; auf Zuwider
handlungen betreffend ,die Importausgleime fin
det das Finanzstrafgesetz keine Anwendung. Die 
Anführung des Glücksspielmonopols im Abs. 3 
ist mit Inkrafttreten des Glücksspielgesetzes, 
BGBl. Nr. 169/1962, nach welchem Eingriffe in 
das Glücksspielmonopol als Verwaltungsübertre
tungen nach ,dem Verwaltungsstrafgesetz geahn
det werden, hinfällig geworden. 

Zu Artikel V: 

§ 20 Abs. 4 des Umsatzsteuergesetzes 1972 
weist die Erhebung der Umsatzsteuer im grenz
überschreitenden Verkehr mit nicht ,im Inland 
zugelassenen Kraftfahrzeugen den Zollämtern' zu. 
Dies wird zum Anlaß genommen, im § 58 Abs. 1 
Et. ades Finanzstrafgesetzes die Zuständigkeit 
der Zollämter zur Durchführung von Finanz
strafverfahren hinsichtlidl solcher Finanzver
gehen vorzusehen, durch welche abgabenrecht
liche Vorschriften verletzt werden, für deren 

Die Abs. 1 und 2 dienen der Klarstellung des 
zeitlichen Anwendungshereimes der derzeit auf 
dem Gebiet der Umsatzsteuer und der Beförde
rungssteuer geltenden Remtsvorschriften. 

Der Abs. 3 regelt die Weiter geltung der die 
Beför,derungssteuer hetreffenden VorsChriften ,des 
Finanzstrafgesetz.es. Bereits anhängvge Strafver
fahren sollen nam den derzeitigen Bestimmungen 
weitergeführt werden. Zufolge der übergangs
bestimmungen der A'hs. 1 und 2 dieses Artikels 
sind aum nach Inkrafttreten dieses Bundesgeset
zes einschlägige Gesetzesverletzungen möglich, 
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z. B. durch Einbringung einer unrichtigen Beför
derungssteuer.erklärung für ,da's Jahr 1972 oder 
durch nicht vollständige oder nicht zeitgerechte 
Entrichtung der Vorauszahlung an Beförderungs
steuer für ,den Monat Dezember 1972. Schließ
lich können auch durch Betriebsprüfungen etc., 
die erst nach Inkraftt)reten dieses Bundesgesetzes 
durchgeführ,t werden, frühere Verstöße gegen 
Beförderungssteuerbestimmungen aufgedeckt 
werden. Für alle diese Fälle soll die Strafbarkeit 
nach den ·derzeitigen ma'teriellen und verfahrens
rechtlichen Vorsd1rif.ten des Finanz·strafgesetzes 
vorgesehen sein. Ebenso soll die Strafbarkeit von 
Verletzungen der Geheimhaltungspflicht betref
fend die in Stempelmarken zu entrichtende Be
förderungssteuer auch nach der im Artikef IV 
Z. 12 dieses Bundesgesetzes vorgenommenen 
Änderung ,des § 251 A<bs. 2 des Finanzstraf
gesetzes weiterhin gegeben sein. 

Zu Artikel VI: 

Z. 1 lit. a: 

Diese Bestimmungen Süllen im Rahmen ,der 
Gewinnermittlung dem im Umsatzsteuergesetz 
1972 herrschenden Grundgedanken Rechnung 
tragen, daß Vürsteuerbeträgen, die bei der 
Umsatzsteuer abgezogen werden können, kein 
Küstencharakter zukümmt. Daraus folgt, daß der 
Entwurf die Aktivierung sülcher Kostenbeträge 
als Forderung vürsieht. Dies gilt auch für die 
vereinfach·te Gewinnermittlung durch Gegen
überstellung der Betriebseinnahmen und Berriebs
ausgaben, wenn auch bei dieser Gewinnermitt
lung Forderungen grundsätzlich außer Betracht 
bleihen. 

Um rückwirkende und wiederholte Wertände
rungen insbesündere bei a'bnutzbaren Wirtschafts
gütern des Anlagevermögens zu vermeiden, Sül
len in Fällen einer Berichtigung gemäß § 12 
Abs. 10 und 11 des Umsatzsteuergesetzes 1972 
Kürrekturen ,des Vorsteueraibzuges als Betriebs
einnahmen bzw. Betriebsausgaben behandelt wer
den. 

Z. llit. b: 

Durch diese Bestimmung finden die unter Z. 1 
lit. a angeführten überlegungen auch im Rahmen 
der übrigen Etnkunftsarten Berücksichtigung. 

Z.2: 

Die derzeitige UmsaYtzsteuer ist als Küsten
element auch in den Wertansätzendes Vorrats
vermögens' enthalten. Da § 26 .des Umsatzsteuer
gesetzes 1972 eine diesbezügliche Entlastung vür
sieht, ist ,eine Neuhewel'tung des Vorratsver
mögens zum 1. Jänner 1973 erfür·derlich. Dem 
Umstand, daß andererseits dem Finanzamt gegen
über ein Anspruch auf Entlastung ,des Vorrats
vermögens besteht, Süll durch Ansatz einer Für-

demng Rechnung getragen werden. Als Ord
nungsvorschrift ist die Z. 2 auch bei der ver
einfachten Gewinnermittlung durch Gegenüber
stellung der Betriebseinnahmen und Betriebs
ausgaben sinngemäß anzuwenden, um die abga
benrechtliche überprüfung ,der Richtigkeit der 
Vorratsentlastung zu erleichtern. 

Z.3: 

Durch diese BestimJ?ung Süll klargestellt wer
den, daß die Umsatzsteuer für ,den Selbstver
brauch nach § 27 des Umsatzsteuergesetzes 1972 
im Hinblick auf ihren wirtschaftlichen Zusam
menhang mit ,der Anschaffung 'Oder Herstellung 
eines Wil'rschaf,tsgutes zu dessen Anschaffungs
oder Herstellungsko~ten gehört. 

Zu Artikel VII: 

Grundsätzlich sind -gemäß § 65 Abs. 4 des 
Bewertungsgesetzes 1955 für ,den Einheitswert 
des Betriebsvermögens die zum Abschlußzeit
punkt ermittelten Werte maßgebend. Durch die 
Einführung des Umsatzsteuergesetzes 1972 ist 
daher zum 1. Jänner 1973 eine übergangsrege
lung erfürderlich, um der Neubewertung des 
Vorratsvermögens gemäß § 26 des Umsatzsteuer
gesetzes 1972 und ,der -dem Finanzamt gegen
über' entstandenen Fürderung in' Höhe des Vor
steuerbetrages Rechnung zu tragen. In der Mehr
zahl der Fälle wird sich hiedurch nur eine 
umschichtende Änderung der Vermögenswerte 
der Einheitswerterklärung zum 1. Jänner 1973 
ergeben. 

Bei Unternehmen, die regelmäßig Abschlüsse 
auf einen vüm Schluß des Kalenderjahres abwei
chenden Zeitpunkt vürnehmen und diese Werte 
gemäß § 65 .A'bs. 3 des Bewertungsgesetzes 1955 
dem Einheitswert des nachfülgenden Bewer
tungsstichtages zugrunde legen, bestehen im Hin
blick auf die nur umschichtende Bedeutung der 
Buchungen der Vorratsentlastung im Sinne ,des 
§ 26 des Umsatzsteuergesetzes 1972 keine Beden
ken, § 65 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes 1955 
auch für die Ermittlung des Einheitswettes zum 
1. Jänner 1973 anzuwenden. 

Zu Artikel VIII: 

Der Obe~gang auf das neue Umsatzsteuer
system macht vi'elfach die Umgestaltung bereits 
bestehender Verträge nütwendig. Hiezu bedarf 
es in der Regel eines Zusatzes 'Oder Nachtrages, 
der nach § 21 des Gebührengesetzes 1957 nach 
Maßgahe seines Inhaltes selbständig gebühren
pflichtig ist. Diese gebührenrechtlichen Belastun
gen Süllen, sofern sie allein durch den Wechsel 
.des Umsatzsteuersystems ·entstehen, durch die 
Befreiungsbestimmung vermieden wel1den.' 
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Zu Artikel IX: 

Nach § 2 Abs. 1 des Tahak9teuergesetzes 1962, 
BGBL Nr. 107, in der Fassung ,der Bundes
gesetze BGBL Nr. 404/1967 und 302/1968, 
beträgt die Tabaksteuer gegenwärtig für Zigaret
ten 640/0, für Feinschnitt 55% und für andere 
Tabakwaren 40% des Verkaufspreises. 

§ 30 des Tahaksteuengesetzes 1962 bestimmt, 
daß die Tabaksteuer nicht als Teil des Entgeltes 

... _ im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 1959 gilt und 
~nicht zur Bemessungsgrundlage der Ausgleich-

"steuer gehört. Diese Bestimmung soll nach Arti
kel II Abs. 1 Z. 9 außer Kraft treten. Die Tabak
steuer wird daher künftighin zur Bemessungs
grundlage 'der Umsatz'Slteuer und ,der Einfuhr
umsatzsteuer gehören. Daraus erg,rbt ,sich eine 
entsprechend höhere Umsatzsteuet1belastung der 
Ta1bakwaren, die in voller Höhe auf die Ver
braucherpreise überwälzt werden müßte. Hiezu 
kommt noch, daß von den erhöhten Preisen 
wieder ,die Ta:baksteuer zu berechnen ist. Bei 
Anwendung der geltenden Tabaksteuersätze 
wären, bedingt durch die Einführung ,der Mehr
wertsteuer, Erhöhungen der Preise für Zigaretten 
um rund 46%, für Feinschnitt um rund 28% und 
für alle anderen Tabakwaren um rund 14'5% 
erfonderlich. Preiserhöhungen in diesem Ausmaß 
wären weder für die Verbraucher noch für die 
Austria Tabakwerke AG und die Tabakver
Bchleißer 'tragbar. 

Aus diesen Gründen sieht Artikel IX eine 
Herabsetzung der Tabaksteuersätze für Zigaret
ten auf 56%, für Feinschnitt auf 48% und für alle 
anderen Tabakwaren auf 35% vor. 

Die neuen Ta!baksteuersätze sind so gewählt, 
daß ,die Summe ,der Belastung der Tabakwaren 
mit der Tabaksteuer und ,dem Anteil des Bundes 
an der Umsatzsteuer ungefähr gleich groß bleibt. 
Die unvermeidlichen Prd'serhöhungen dürften 
dann im Durchschnitt bei rund 6,50/0 für Zigaret
ten, bei rund 4'5% für Feinschniut und bei rund 
3% .für alle anderen Tabakwaren liegen. 

Eine allfällige Änderung des Ertragsanteiles 
des Bundes an der Umsatzsteuer durch einen 
neuen Finanzausgleich wÜl'de eine entsprechende 
Korrektur der neuen Tabaksteuersätze erfordern. 

Zu Artikel X: 

Auf Grund der im § 26 des Umsatzsteuer
gesetzes 1972 vorgesehenen übergangsregelung 
für das Vorratlsvermögen kann ,der Unternehmer 
spätlestens bei der Vorauszahlung für den letzten 
Voranmeldungszeitraum des Kalenderjahres 1973 
die entsprechenden Beträge für die Vorratsent
lastung geltend machen. Diese Vorrat'sentlastungs-. 
zahlungen in der geschätzten Größenordnung 
von 12 Milliarden Schilling werden daher fast 
zur Gänze im Jahre 1973 zu leisten sein. Die 
dadurch im Jahre 1973 eintr'etende einmalige 

außerordentliche Belastung ,des Bundeshaushaltes 
muß durch eine Sonderkreditaktion überbrückt 
werden. Da sich diese Maßnahme über mehrere 
Jahre erstrecken kann, ist eine ,sondergesetzliche 
Kreditermächtigung für mehrer'e Jahre erforder
lich. 

Die Erlöse aus dieser Sonderkreditaktion sol
len haushaltsmäßig vereinnahmt werden, wodurch 
ein zusätzlicher Ausgabenüberhang im Bundes
haushalt vermieden und die Vergleichbarkeit ,der 
Bundeshaushalte mit ,den Gebarungen der Vor
und Nachjahre gewährleistet bleibt. 

Diese Sonderkreditaktion soll sich auch nur 
auf ,den diese spezielle Kassenüberlbrückungsmaß
nahme erforderlichen Zeitraum erstrecken, sodaß 
aus diesem Grunde und auch aus kredi>tpolitischen 
überlegungen ein Zeitlimit festgesetzt wird. 

Die teilweise Zweckbindung der Erlöse aus 
der Umsatzsteuer für den Selbstverbrauch (§ 27 
des Umsatzsteuergesetzes 1972) für die Tilgung 
und Verzinsung der Schuldverpflichtungen aus 
der gegenständlichen Sonder kredit aktion ,soll vor 
allem auch die Einhaltung des vorerwähnten 
Zeitlimilt5 gewährleisten. 

Die neben der Finanzierung des jährlichen 
Budgetabganges erforderliche Zwischenfinanzie
rung aus Anlaß der Einführung der Mehrwert
steuer wird den Kreditmarkt zusätzlich bean
spruchen, weshalb vermutlich für die Sonder
kreditaktion nur kurzfristige Kreditarten zur 
Verfügung stehen werden. Aus diesem Grund 
werden verschiedene Umschuldungsmaßnahmen 
innerhalb des Zeitlimits -erforderlich werden, wes
halb auch entsprechende Bestimmungen über Pro
longationen und Konversionen im Gesetz ent
halten sind. 

Abschließ'end ist zu bemerken, daß die in den 
Punkten 1, 3 und 5 des Art. X enthaltenen· 
Ermächtigungen für die Zwischenfinanzierung 
der Vorratsentlastung Bestimmungen betreffend 
die Aufnahme von Bundesanleihen enthalten. 
Gegen einen Beschluß ,des Nationalrates, der sol
che Regelungen betrifft, kann der Bundesrat 
gemäß Art. 42 Abs. 5 B-VG keinen Einspruch 
erheben. Die übrigen Bestimmungen des Art. X 
stehen zwar in sachlichem Zusammenhang mit 
der Aufnahme von Bundesanleihen, fallen aber 
selbst nicht unter ,die Anordnung ,des Art. 42 
Abs. 5 B-VG. 

Zu Artikel XI: 

Im § 10 Ahs. 2 Z. 5 des Umsatzsteuergesetzes 
1972 ist die Besteuerung der Umsätze aus der 
Vermietung und Verpach,tung von Grundstücken 
zum ermäßigten Steuers atz vorgesehen. Mit 
Rücksicht auf diese Besteuerung ,sind auch Son
dervorschriften über die Verrechnung dieser 
Steuern im Verhältnis des BeSltandgebers zum 
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Be"Standnehmer geboten. Entsprechend dem 
Grund~atz des Umsatzsteuer·gesetzes 1972, daß 
diese Steuer ,den Letztverbraucher belastet, sieht 
der erste Satz vor, daß auch der Bestandgeber 
den Bestandnehmer mit der auf den Bestandzins 
entfallenden Steuer belaSlten kann. Diese Klar:' 
stellung ist besonders mrt Rück~icht auf die Ver
tragsverhältnisse geboten, die einer gesetzlichen 
Zinsregelung unterliegen. Durch den zweiten 
Satz wird sichergestellt, daß dem Bestandnehmer 
auch die Vorteile zugute kommen, die sich aus 
dem Recht des Vorsteuerahzuges nach § 12 des 
Umsatzsteuergesetzes 1972 eI1geben. Sonach wer
,den z. B. im Bereich der Mietzinsbildung nach 
dem Mietengesetz ·die auf die laufenden Betriebs
kosten entfallenden Vorsteuern ,gleich bei der 
Errechnung der Betriebskosten kostenmindernd 
berücksichtigt, während die sich aus Instandhal~ 
tungsarbeiten ergebenden Vorsteuerbeträge im 
Rahmen der etwa nach den §§ 6 bis 9 Mieten
gesetz gebotenen Abr,echnung kostenmindernd 
wirksam werden. . 

Die gleichen überlegungen geLten auch für .die 
artverwandten Nutzungsverträge. . . 

Es ist auch die Eragegeprük worden, ob in 
die Einführungsvorschriften zum Umsatzstejler
gesetz 1972 eine bürgerlich-rechtliche Besti~
mung über ,die Bemessung' des Schadenersatzes, 
wenn eine zum Betriebsvermög.en eines Unter
nehmens gehörende Sache beschädigt worden sei, 

aufgenommen werden solle. Der Unternehmer 
hat ohnehin nach § 12 des UmsatzSlteuergesetzes 
1972 den Anspruch, die von rhm seinem Vor
mann gezahlten UmsatZisteuerbeträge albzuziehen 
(abziehbare Vorsteuer'beträge); die Fra.ge lautet 
nun; ob es ihm kraft ,einer ausdrücklichen Bestim
mung verwehrt sein solle, die a:bziehbaren Vor
steuerbeträge dem Schädiger bei der Bemessung 
desSchadeners,a.tzes anzulasten. Die Notwendig-
kei:t zu einer solchen Bestimmung i!st zu vernei-

II neq. ,Nach § 1323 ABGB ist der Schädiger ver
pflichtet, alles in den vorigen Stand zurückzuver;. ':, . 
setzen, wenn dies' <l!ber nicht tunlich ist, ,den 
Sehätzungswert zu vergüten. Der Geschädigte 
darf nach diesem Grundsa,tz (Grundsatz der 
Naturalrestitution) dem 'Schädiger nur das 
anlasten, W<l!S er selbSlt sChließlich 'und endlich 
aufwenden muß,' um ,die Gutmachung seines 
Schadens zu erlangen. Nun hat, der Geschädigte 
aber, wenn er ein Unternehmer ist, wrrtschaft-
lich nicht ,einen Schaden erlitten, der dem vollen 
Wiederbeschaffungspreis entspricht, weil er ja ,die 
von ihm entrichtete Ums<l!tzsteuer - wie aus-
geführt wor,den ist - im Abzugs·weg. wieder 
rückerstattet erhält;, er kann daher 'bezüglich 
dieser von ihm geleisteten, ih~aber im Ahzugs-
weg wieder ,erstatteten Mehrwertsteuerbeträge 
nur insoweit geschädigt sein, als er für die Be
schaffung der diesbezüglichen Geldbeträge Kosten 
(Zinsen) hat aufwenden müssen. 

I 

I 
I 
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